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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Das Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer gab auch im Rahmen einer Motion
der WAK-NR zu Diskussionen Anlass. Das Begehren wollte die Eidgenössische
Steuerverwaltung (ESTV) dazu verpflichten, bei eingegangenen Meldeformularen eine
Eingangsbestätigung zu versenden. Dies sollte die bisherige Praxis, wonach der
Antragsteller den Zustellbeweis zu erbringen hatte, für die betroffenen Unternehmen
vereinfachen. 
Aus vielerlei Gründen vermochte der Bundesrat diesem Vorschlag nichts Positives
abzugewinnen: Die Landesregierung argumentierte erstens, dass eine solche Regelung
gegen den Grundsatz, dass der Nachweis steuermindernder Tatsachen dem
Steuerpflichtigen obliege, verstosse; zweitens sah der Bundesrat mit dem Begehren all
jene Unternehmen benachteiligt, die nicht vom Meldeverfahren Gebrauch machen;
drittens befürchtete die Regierung einen erheblichen Mehraufwand für die ESTV,
begleitet von entsprechenden Kosten. Der Nationalrat sprach sich im Sinne des
Bundesrats und gegen den Willen seiner Kommission dafür aus, die Motion mit 100 zu
88 Stimmen abzulehnen. 1

MOTION
DATUM: 16.06.2015
NICO DÜRRENMATT

Banken

Avec les secousses provoquées par les Panama Papers dans la finance internationale,
plusieurs idées ont été élaborées afin de lutter contre ces fonds soustraits aux
autorités fiscales nationales. Dans cette optique, Prisca Birrer-Heimo (ps, LU) a déposé
une motion qui charge le Conseil fédéral de prélever un impôt de garantie à la source
de 1 pour cent sur les transactions financières effectuées par des entités financières
helvétiques avec des centres offshores. Afin de définir ces derniers, elle utilise la liste
de pays établie par la Banque nationale suisse (BNS) avec qui aucun accord sur
l'échange automatique de renseignements n'a été conclu. Logiquement, le produit de
cet impôt serait reversé en cas de déclaration fiscale transparente. Le Conseil fédéral
s'est positionné contre la motion. Il estime que plusieurs instruments ont été mis en
place pour réduire l'attrait des centres financiers offshores et qu'il est important de
connaître l'impact de ces instruments avant d'en créer d'autres. Il cite par exemple le
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), l'échange automatique de renseignements ou
encore les mesures de l'OCDE pour affaiblir l'attrait des sociétés boîtes aux lettres. La
motion a été rejetée par le Conseil national par 133 voix contre 55 et 2 abstentions. Les
partis du centre et de la droite ont imposé leur volonté. 2

MOTION
DATUM: 14.12.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In der Schweiz ansässigen, natürlichen Personen soll in Zukunft ihre
Verrechnungssteuer auch rückerstattet werden, wenn sie die mit der
Verrechnungssteuer belasteten Einkünfte oder Vermögen nicht oder falsch deklariert
haben. Voraussetzung ist jedoch, dass die entsprechenden Gelder nachträglich
deklariert werden. Dies beantragte Daniela Schneeberger (fdp, BL) in einer im
September 2016 eingereichten Motion. Damit soll die Entwicklung der
Verrechnungssteuer von einer Sicherungssteuer hin zu einer Strafsteuer korrigiert
werden. Zuletzt hatte die Eidgenössische Steuerverwaltung die Praxis bezüglich der
Rückerstattung der Verrechnungssteuer verschärft, indem diese verwirkt wird, wenn
die Deklaration der entsprechenden Einkünfte erst durch Intervention der
Steuerbehörden erfolgt. Die Motionärin argumentierte, dass mit der Steuererklärung
überforderte Steuerpflichtige nicht mit einer Strafe von 35 Prozent belegt werden
sollen, wenn die Erträge im Veranlagungsverfahren korrekt besteuert werden. Der
Bundesrat erklärte sein Verständnis für das Anliegen, bestand aber darauf, dass die
Rückerstattungsberechtigung nur dann gelte, wenn die Deklaration spätestens bis zur
Rechtskraft der ordentlichen Veranlagung eingehe. Da dies aus der Motion nicht explizit
hervorgehe, beantragte er die Motion zur Ablehnung und beauftragte stattdessen das

MOTION
DATUM: 28.02.2018
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



EFD, eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten, welche Artikel 23 VStG um einen
Rückerstattungsanspruch bei einer Deklaration auf Nachfrage der Steuerbehörde
ergänzen soll. Gemäss dem bundesrätlichen Vorschlag soll aber eine Rückerstattung nur
bei einer noch nicht rechtskräftigen Veranlagung möglich sein.

In der Behandlung der Motion im Nationalrat verwies Schneeberger insbesondere auf
die Dringlichkeit der Vorlage und erklärte, dass eine Annahme der Motion trotz der
Bundesratsvorlage notwendig sei, um dem Bundesrat aufzuzeigen, „wohin das
Parlament möchte”. Eine Ablehnung würde hingegen ein falsches Signal senden.
Finanzminister Maurer versprach hingegen, dass der Bundesrat in den nächsten
Wochen eine entsprechende Botschaft verabschieden werde. Wenn die Büros das
Geschäft rasch zuwiesen, könne die Revision bereits im April von den Kommissionen
behandelt und damit noch im Jahr 2018 abgeschlossen und in Kraft gesetzt werden.
Entsprechend sei eine Annahme der Motion nicht nötig. Zudem betonte Maurer erneut
die Differenz des Bundesratsvorschlags zur Motion bezüglich der zeitlichen
Beschränkung der Nachdeklaration. Dennoch nahm der Nationalrat die Motion mit 133
zu 61 Stimmen an, wobei sich die SP-, die Grünen- und die GLP-Fraktion geschlossen
gegen die Motion aussprachen. 3

Thomas Aeschi (svp, ZG) verlangte in einer Motion Parallelität zwischen den
Verjährungsregeln der Mehrwertsteuer, der Verrechnungssteuer und den
Stempelabgaben herzustellen. Bisher waren bei der Verrechnungssteuer und bei den
Stempelabgaben die Festsetzungsverjährung – also die Frist für die steuerpflichtige
Person, die Selbstveranlagung zu ändern, und diejenige für die Behörden, eine
Steuerforderung festzusetzen – und die Bezugsverjährung – also die Frist für die
Eintreibung der Steuern – rechtlich nicht getrennt aufgeführt worden. Zudem gab es
keine absolute Verjährung, also keine Verjährungsfrist, die nicht unterbrochen werden
konnte und die nicht stillstand. Dadurch konnten Steuerforderungen durch
Verjährungsunterbrechungen „ewig“ aufrechterhalten werden. Aeschi schlug daher vor,
in Übereinstimmung mit dem Mehrwertsteuergesetz bei der Verrechnungssteuer und
bei den Stempelabgaben zwischen Festsetzungs- und Bezugsverjährung zu
unterscheiden und jeweils eine relative Verjährungsfrist – eine Frist, in der allfällige
Anträge auf Festsetzung oder Korrektur der Steuerforderungen eingereicht werden
müssen – von fünf Jahren sowie eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren
einzuführen. Ebenfalls dem Mehrwertsteuergesetz entsprechend sollten die
Unterbrechungsgründe der Verjährung bei der Verrechnungssteuer und den
Stempelabgaben abschliessend aufgezählt werden. Dies sei nötig, da bei diesen
„Selbstdeklarationssteuern“ ein erhöhtes Bedürfnis nach Rechtssicherheit bestehe,
erklärte der Motionär. Zudem würden damit die Verfahren beschleunigt. Es gebe
überdies keinen Grund, wieso diesbezüglich zwischen den drei
Selbstdeklarationssteuern Unterschiede bestehen sollten. 
Der Bundesrat entgegnete, dass eine solche Änderung den Zweck der
Verrechnungssteuer – die Sicherung der direkten Steuern – unterlaufen würde, weil
dadurch ihre Verjährungsfrist kürzer wäre als diejenige der Kantons- und
Bundessteuern, bei denen die absolute Verjährungsfrist 15 Jahre beträgt. Bei der
Stempelabgabe sei eine Neuregelung aufgrund der geringen Anzahl Betroffener sowie
der automatisierten und unproblematischen Abwicklung nicht notwendig. Zudem könne
es zu vermehrtem Eintritt der Verjährung von Steuerforderungen und zu einer
Verunmöglichung von rechtskonformer Besteuerung kommen. So könnten bei
Verrechnungssteuer und Stempelabgaben bereits jetzt vermehrt Handlungen mit dem
Ziel, die Justizverfahren in die Länge zu ziehen, beobachtet werden, was durch eine
entsprechende Änderung noch verstärkt werden könnte. 

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die Motion, wobei
Finanzminister Maurer zusätzlich zu den bereits schriftlich vom Bundesrat dargelegten
Argumenten darauf hinwies, dass auch der Zeitpunkt im Hinblick auf die laufende
Revision des Verrechnungssteuergesetzes und die Diskussion über die Abschaffung der
Stempelsteuer nicht sinnvoll sei. Falls gewünscht, wäre ein solcher Vorschlag „im
Zusammenhang mit einer möglichen Vorlage zur Stempel- und Verrechnungssteuer“ zu
diskutieren. Knapp nahm die grosse Kammer den Vorstoss dennoch mit 101 zu 92
Stimmen an. Die SVP- und FDP-Fraktionen stimmten der Motion geschlossen, die BDP-
Fraktion teilweise zu. 4

MOTION
DATUM: 06.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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In der Herbstsession 2018 folgte der Ständerat seiner WAK-SR und lehnte die Motion
Schneeberger (fdp, BL) zur Verwirkung der Rückerstattung bei der
Verrechnungssteuer stillschweigend ab. Im Rahmen der Revision des
Verrechnungssteuergesetzes sei die Motion bereits umgesetzt worden, hatte
Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) dem Rat zuvor erklärt. 5

MOTION
DATUM: 10.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Die WAK-SR empfahl mit 6 zu 3 Stimmen (bei 1 Enthaltung) die Ablehnung der Motion
Aeschi (svp, ZG) für eine Parallelität zwischen den Verjährungsregeln der
Mehrwertsteuer, der Verrechnungssteuer und den Stempelabgaben. In ihrer
Argumentation schloss sich die Kommission dem Bundesrat an und erklärte in ihrem
Bericht unter anderem, sie sehe keinen verjährungsrechtlichen Zusammenhang
zwischen den drei Steuerarten. 
In der Sommersession 2019 lehnte der Ständerat die Motion stillschweigend ab. 6

MOTION
DATUM: 13.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

Im September 2019 forderte Ruedi Noser (fdp, ZH), dass Green-Finance-
Kapitalanlageprodukte, also Anlageprodukte, die eine umweltverträgliche Entwicklung
fördern, von der Verrechnungssteuer und der Stempelabgabe befreit werden sollen.
Der entsprechende Markt in der Schweiz wachse stark – 2018 zum Beispiel um 83
Prozent auf CHF 717 Mrd. – und solle unterstützt werden, damit sich die Schweiz «zu
einem führenden Zentrum» in diesem Bereich entwickeln und damit ein wichtiger
«Beitrag an die Herausforderungen des Klimawandels» geleistet werden könne. Es
bestünden seit Langem Anstrengungen, die Verrechnungssteuer und die
Stempelabgaben abzuschaffen; zumindest für die Green-Finance-Produkte solle dies
nun schnellstmöglich geschehen. 
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung und verwies stattdessen auf seine
Bemühungen für eine Reform der Verrechnungssteuer sowie auf ein Postulat der UREK-
SR (Po. 19.3951). Aufgrund des Postulats sei er dabei, einen Bericht zur steuerlichen
Entlastung nachhaltiger Finanzprodukte zu erstellen, der abgewartet werden solle. In
der Ständeratsdebatte in der Wintersession 2019 verwies Bundesrat Maurer zudem
darauf, dass die Nachfrage nach solchen Produkten in der Schweiz ihr Angebot deutlich
übersteige und die Nachfrage somit im Moment nicht zusätzlich gefördert werden
müsse. Mit 24 zu 17 Stimmen nahm der Ständerat die Motion dennoch an. 7

MOTION
DATUM: 17.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Erich Ettlin (cvp, OW) störte sich im Dezember 2019 daran, dass Rückzahlungen der
Verrechnungssteuer heute jeweils derjenigen von zwei «verbundenen, vom gleichen
Aktionärskreis beherrschten Gesellschaften» zurückbezahlt werden, welche einen
geldwerten Vorteil erhalten hatte. Erbringt etwa eine Gesellschaft ihrer
Schwestergesellschaft eine Leistung zu einem Preis, der unter dem Marktpreis liegt,
korrigiert die ESTV diesen Preis nach oben. Auf den Betrag dieser Korrektur muss in der
Folge ebenfalls Verrechnungssteuer bezahlt werden. Heute erhält diejenige
Gesellschaft die Rückerstattung der Verrechnungssteuer, welche durch die Leistung
begünstigt wurde – in diesem Beispiel also die Gesellschaft, welche zuvor einen zu
geringen Preis erhalten hatte. Dieses Vorgehen folgt dem sogenannten Prinzip der
Direktbegünstigungstheorie. In der internationalen Praxis, genauso wie im DBG, werde
hingegen die sogenannte Dreieckstheorie angewendet, kritisierte Ettlin. Bei dieser wird
die «Leistung dem Aktionär zugerechnet», somit könnte auch die andere Gesellschaft
die Rückerstattung geltend machen. Die heutige Schweizer Praxis im
Verrechnungssteuergesetz führe nun dazu, dass der Schweizer Investitionsstandort
international weniger attraktiv sei. Entsprechend verlangte der Motionär zukünftig eine
«ausnahmslose» Anwendung der Dreieckstheorie. 
Der Bundesrat lehnte einen solchen Systemwechsel insbesondere aufgrund von
erwarteten Einnahmeausfällen in unbekannter Höhe ab. So bleibe dank der aktuellen
Praxis ein Teil der Verrechnungssteuer auch bei Leistungen «an eine ausländische
Schwestergesellschaft» in der Schweiz. Zudem erhöhe die aktuelle Regelung den Anreiz,
«konzerninterne Preise zu Marktkonditionen festzusetzen», zumal eine Gesellschaft bei
Korrektur der Preise durch die ESTV nicht die gesamte Verrechnungssteuer
zurückerhält. Damit könnten Steuervermeidungspraktiken gedämpft werden – eine
Änderung würde somit zusätzliche Mindereinnahmen bei den direkten Steuern mit sich
bringen. In der Sommersession 2020 folgte der Ständerat stillschweigend einem
Ordnungsntrag Wicki (fdp, NW): Aufgrund der Komplexität des Themas wird die Motion
folglich in der Kommission vorberaten. 8

MOTION
DATUM: 04.06.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Anders als der Ständerat, welcher der Motion Noser (fdp, ZH) für eine Ausnahme von
Anlageprodukten, die eine umweltverträgliche Entwicklung fördern, von der
Verrechnungssteuer und der Stempelabgabe zugestimmt hatte, lehnte der Nationalrat
die Motion ab. Im Mai 2020 hatte eine Mehrheit der WAK-NR mit 14 zu 10 Stimmen (bei 1
Enthaltung) aufgrund der schwierigen Definition von nachhaltigen Finanzprodukten
Ablehnung der Motion empfohlen. Dadurch könnte einerseits Greenwashing steuerlich
begünstigt werden, andererseits entstünde den Banken und Zertifizierungsstellen ein
grosser Mehraufwand. Die Minderheit Walti (fdp, ZH) verwies hingegen darauf, dass die
Motion der Schweiz die Möglichkeit biete, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern; das
sei zudem die ideale Gelegenheit zur Ausarbeitung einer glaubwürdigen Definition. Mit
139 zu 40 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) lehnte der Nationalrat die Motion gegen den
Willen der geschlossen stimmenden FDP.Liberale- und der GLP-Fraktion ab. 9

MOTION
DATUM: 30.10.2020
ANJA HEIDELBERGER

Da die ESTV keine Verzugszinsen auf verspätete Meldungen der Verrechnungssteuer
erheben, aber Bussen dafür aussprechen könne, komme es vermehrt zu
unverhältnismässigen Bussen bis zu CHF 5'000, kritisierte Daniela Schneeberger (fdp,
BL). Zudem akzeptiere die ESTV noch nicht einmal eingeschriebene Briefe als Nachweis
für die Einreichung der Dokumente. Entsprechend wollte Schneeberger den Bundesrat
mit einer Motion dazu verpflichten, derartige Schikanen im Vollzug beim
Meldeverfahren zur Verrechnungssteuer zu stoppen und die Verhältnismässigkeit
wiederherzustellen. 
Der Bundesrat verwies jedoch darauf, dass das Parlament erst 2016 das frühere
Verzugszinsverfahren durch die Ordnungsbussenregelung ersetzt habe. Die Bemessung
der Bussen komme individuell zustande, wobei die Verhältnismässigkeit gewahrt
werden müsse und gerichtlich überprüft werden könne. Überdies gälten Einschreiben
durchaus als Nachweisvermutung, lediglich in Einzelfällen habe die ESTV nachgewiesen,
dass das Einschreiben nicht die geltend gemachten Formulare enthalten habe. Folglich
könne er keinen entsprechenden Handlungsbedarf erkennen; ein solcher liesse sich
überdies sowieso nicht über eine bundesrätliche Weisung erfüllen. 
Eine nationalrätliche Mehrheit, bestehend aus den Fraktionen der SVP, der
FDP.Liberalen und der Mitte, sah dies jedoch anders und nahm die Motion in der
Herbstsession 2020 mit 107 zu 78 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. 10

MOTION
DATUM: 17.12.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2021 behandelte der Ständerat die Motion Ettlin (mitte, OW) für
eine Änderung der Rückzahlung der Verrechnungssteuer für begünstigte
Unternehmen bei zwei «verbundenen, vom gleichen Aktionärskreis beherrschten
Gesellschaften». Die WAK-SR hatte den Vorstoss im November 2021 knapp mit 4 zu 4
Stimmen bei einer Enthaltung und Stichentscheid von Präsident Pirmin Bischof (mitte,
SO) zur Annahme empfohlen. Die Vorlage müsse aber so umgesetzt werden, dass kein
«Dividend Stripping» – eine Praxis zur Umgehung der Verrechnungssteuer – möglich
sei, forderte die Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit Rechsteiner (sp, SG)
anerkannte hingegen die Problematik nicht und erachtete die Motion lediglich als
weiteren Vorteil für die Unternehmen, als Gefahr einer Steuerumgehung sowie als
Möglichkeit für beträchtliche Steuerausfälle. In der Ständeratsdebatte in der
Wintersession erachtete auch Finanzminister Maurer die aktuelle Lösung als besser
«für die Schweiz und ihre Steuereinnahmen» und sprach sich im Namen des
Bundesrates gegen die Änderung aus. Mit 23 zu 17 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) nahm
der Ständerat die Motion dennoch an. 11

MOTION
DATUM: 13.12.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Gegensatz zum Nationalrat, welcher der Motion Schneeberger (fdp, BL) gegen
«Schikanen im Vollzug beim Meldeverfahren zur Verrechnungssteuer» zugestimmt
hatte, lehnte der Ständerat den Vorstoss stillschweigend ab. Die aktuelle Praxis werde
«mit Augenmass» angewendet, Bussen würden nur bei grösseren Verspätungen
ausgesprochen, hatte zuvor die WAK-SR argumentiert und eine Ablehnung der Motion
gefordert. Damit wird die ESTV bei ihrer bisherigen Praxis bleiben. 12

MOTION
DATUM: 16.03.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Im Mai 2022 setzte sich die WAK-NR mit der Motion Ettlin (mitte, OW) für eine
Änderung der Rückzahlung der Verrechnungssteuer für begünstigte Unternehmen bei
zwei «verbundenen, vom gleichen Aktionärskreis beherrschten Gesellschaften»
auseinander. Die Kommissionsmehrheit erachtete die Umsetzung der Motion als
«regelrechten Blindflug» und fürchtete insbesondere das sogenannte Dividend
Stripping, bei dem eine Aktie kurz vor der Dividendenzahlung verkauft und kurz darauf
wieder zurückgekauft wird, um auf diese Weise Steuern zu hinterziehen. Folglich
beantragte die Mehrheit der WAK die Motion zur Ablehnung und reichte stattdessen ein
gleichlautendes Kommissionspostulat ein, das eine «Auslegeordnung zur
schweizerischen Besteuerungspraxis» in diesem Bereich sowie zu ihren Problemen und
zu möglichen Lösungen aufzeigen soll. Eine Minderheit Walti (fdp, ZH) wollte die Motion
weiterverfolgen, bei ihrer Umsetzung aber ausdrücklich Massnahmen gegen Dividend
Stripping einbauen. In der Herbstsession 2022 lehnte der Nationalrat die Motion mit
105 zu 77 Stimmen ab, sprach sich aber stillschweigend für Annahme des
Kommissionspostulats, das gleichzeitig behandelt wurde, aus. Einzig die Mitglieder der
SVP- und der FDP.Liberalen-Fraktion stimmten der Motion zu. Diese ist somit
erledigt. 13

MOTION
DATUM: 21.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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